
229 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des· Verkehrsausschusses 

über den Antrag (97/ A) der Abgeordneten 
Schmölz, Pischl und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Fernmeldeinvesti
tionsgesetz geändert wird (2. FMIG-Novelle 

1987) 

Die Abgeordneten S c h m ö I z, Pis chI und 
Genossen haben am 24. Juni 1987 den gegenständ
lichen Initiativantrag, der dem Verkehrs ausschuß 
zugewiesen wurde, im Nationalrat eingebracht und 
wie folgt begründet: 

1. Als Maßnahme zur Stabilisierung des Netto
defizits im Bundeshaushalt 1987 soll der im Fern
meldeinvestitionsgesetz (FMIG) in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 27. März 1987, BGBL 
Nr. 137, für Investitionen der PTV auf dem Fern
meldesektor zweckgebundene. Anteil der Fern
sprechgebühreneinnahmen im Jahr 1987 von 37% 
um weitere 3% auf 34% herabgesetzt werden. 
Dadurch können rund 670 Mill. S zur Entlastung 
des Bundeshaushalts 1987 bereitgestellt werden. 
Gleichzeitig kann durch Ausweichen auf d~n Kapi
talmarkt das Volumen der Aufträge der PTV an 
die österreichische Wirtschaft unverändert erhalten 
bleiben. 

2. Durch die Erweiterung der Bestellermächti
gung des FMIG um die Durchführung von Hoch
bauvorhaben für den Post- und denPostautodienst 
und die damit verbundene Anhebung des FMIG
Bestellvolumens der Jahre 1988 bis 1990 um 
1650 Mill. S, die im Wege.von Zwischenfinanzie
rungen aufgebracht werden können, soll die volle 
Finanzierung des Hochbau-Investitionsprogram
mes der PTV für die Jahre 1988 bis 1990 gesichert 
werden. Diese Gesetzesänderung ist aus betriebli
cher und gesamtwirtschaftlicher (konjunkturpoliti
scher) Sicht erforderlich, weil in diesen Jahren 

Vonwald 

Berichterstatter 

durch die Maßnahmen zur Konsolidierung des 
Bundeshaushalts - s. Budgetrichtlinien 1988 -
eine beträchtliche Kürzung der Investitionsausga
ben im Budget erwartet werden muß. 

Durch Limitierung der für den Post- und den 
Postauto-Hochbau bereitzustellenden FMIG-Mit
tel mit höchstens 1650 Mill. S in den Jahren 1988 
bis 1990 soll sichergestellt werden, daß das Investi
tionsvolumen auf dem Fernmeldesektor nicht 
geschmälert wird. 

3. Aus konjunkturpolitischen Erwägungen soll 
sogar eine weitere Erhöhung des Bestellvolumens 
in den Jahren 1988 bis 1990 um insgesamt 
300 Mil!. S für Fernmeldeinvestitionen erfolgen. 

Nach ,dieser Novellierung wird das FMIG ein 
Investitionsvolumen in den Jahren 1987 bis 1990 
von rund 50,6 Mrd. S sichern. 

Der Verkehrsausschuß hat den Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 30. Juni 1987 in Verhandlung 
genommen und nach einer Debatte, an der sich 
außer- dem Berichterstatter die Abgeordneten 
B ren n s t ein e r, Mag. Ge y e r, Hin t e r
m a y er und DipL-Kfm. Dr. K e i m e I sowie der 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und V er~ 
kehr DipL-Ing. Dr. S t r eie her beteiligten, die~ 
sen mit Mehrheit angenommen, 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Verkehrs
ausschuß somit den A n t rag, der Nationalrat 
wolle dem ~ n g e s chI 0 s s e ~ enG ~ set z - "/. 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung • 
erteilen. 

Wien, 1987 06 30 

Schmölz 

Obmann 
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2 229 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXX betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Fern
meldeinvestitionsgesetz ,geändert wird 

(2. FMIG-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Fernmeldeinvestitionsgesetz, BGBL 
Nr. 31211971, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz vom 27, März 1987, BGBL Nr. 137, wird 
wie folgt geändert: . 

1, § 1 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr wird ermächtigt, im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Finanzen 

1, in den Jahren 1964 bis 1986 zur Erweiterung 
und Erneuerung des österreichischen Fern
sprech-, Datenvermittlungs-, Fernschreib
und Funknetzes sowie zur Beschaffung von 
Kraftfahrzeugen, Meßgeräten und Werkzeu
gen, zur Durchführung allgemeiner Hoch
bauvorhaben für den Fernmeldedienst, zur 
Errichtung kombinierter Post- und Fernmel
debauten und für sonstige Investitionen nach 
Maßgabe des Fernmeldeanteils bei den hiefür 
in Frage kommenden Unternehmungen 
Bestellungen im Höchstausmaß von 
104118 Mil!. S zu vergeben; 

2. in den Jahren 1987 bis 1990 zur Durchfüh
rung der in Z 1 genannten Vorhaben sowie in 
den Jahren 1988 bis 1990 zur Durchführung 
von Hochbauvorhaben für den Post- und den 
Postautodienst bei den hiefür in Frage kom
menden Unternehmungen Bestellungen im 
Höchstausmaß von 50 632 Mil!. S zu verge
ben. Die Bestellungen zur Durchführung von 

Hochbauvorhaben für den Post- und den 
Postautodienst dürfen in den Jahren 1988 bis 
1990 den Höchstbetrag v()n insgesamt 
1 650 Mil\. S nicht überschreiten." 

2, § 2 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zur Begleichung der von den Unterneh
mungen vorgelegten Rechnungen sind jene Mehr
einnahmen an Fernsprechgebühren zu verwenden, 
die 

in den Jahren 1965 bis 1967 über den Betrag von 
1 680 Mil\. S, 
in den Jahren 1968 bis 1971 über den Betrag von 
2 000 Mil\. S, , 
im Jahre 1972 über den Betrag von 2 500 Mil!. S, 
im Jahre 19i3 über den Betrag von 2 700 Mill. S, 
im Jahre 1974 über den Betrag von 3 000 MilL S, 
im Jahre 1975 über den Betrag von 3 300 MilL S 

und in den Folgejahren über den Betrag hinaus 
anfallen, der in den Jahren 1976 und 1977 einem 
Satz von 47,5 vH, im Jahre 1978 einem Satz von 
55 vH, im Jahre 1979 einem Satz von 63 vH, in den 
Jahren 1980 bis 1982 einem Satz von 66 vH, in den 
Jahren 1983 bis 1986 einem Satz von 60 vH und ab 
dem Jahre 198,7 einem Satz von 66 vH der jährli
chen Gesamteinnahmen an Fernsprechgebühren 
entspricht. Zu diesem Zweck ist in Höhe dieser 
Mehreinnahmen - die in den Bundesvoranschlä
gen bei Kapitel7S getrennt zu veranschlagen sind 
. - ein gleich hoher zweckgeblJndener Ausgabenan
satz bei Kapitel 78 vorzusehen." 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen betraut. 
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